
ÖFR  - 11. Februar 2026 

Ahnenforschung in Bayern 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Kirchenbücher 

am Anfang é 

1533 begannen mit der brandenburgisch-nürnbergischen 

Kirchenordnung die Verfügungen über Matrikelangelegenheiten bei den 

deutschen Protestanten. 

Das Konzil von Trient verabschiedete am 11. November 1563 das 

"Tametsi-Dekretñ, das sich gegen die heimlich geschlossenen Ehen 

(ĂDecretum contra matrimonia clandestinañ) wandte. Das Konzil ging 

davon aus, dass Taufbücher bereits vorhanden seien. Das Konzil 

schrieb verbindlich für die gesamte katholische Kirche die Führung von 

Eheregistern vor. 

Zuständigkeit 

In Deutschland sind die Bistümer und die Landeskirchen für die 

Kirchenbücher zuständig. 
BZAR 

Regensburg

-Dompfarrei 

St. Ulrich 

Band 009 

Umschlag 
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https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/regensburg/regensburg-dompfarrei-st-ulrich/Regensburg-Dom009/?pg=1


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Kirchenbücher 

16. Jahrhundert 

17. Jahrhundert 

Die Einträge der Kirchenbücher, die nun entstanden, waren oft sehr kurz gehalten. 

Manchmal waren durch den Einfluss der Reformation schon Kirchenbücher 

vorhanden. 

Kirchenbücher setzten nach und nach ein. 

1614 Erscheinen des ĂRituale Romanumñ, das Tauf-, Trauungs-, Sterbe-, 

Firmungs- und Familienbücher vorschrieb und Einträge normierte. 

Verlust vieler Kirchenbücher durch Dreißigjährigen Krieg, bei vielen Einträge 

ausgesetzt (Ădie Schweden sind dañ) oder l¿ckenhaft. 

1648 Westfälischer Frieden 

Ab ca. 1650 setzen Kirchenbücher flächendeckend ein. 

New Liturgical 

Movement: The 

Fourth 

Centenary of 

the Rituale 

Romanum of 

Pope Paul V : 

June 17, 1614 

Die Einträge werden ausführlicher, Informationen bei Trauungen 

zu Eltern, Herkunft und Alter der Brautleute nehmen zu. 

18. Jahrhundert 
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https://www.newliturgicalmovement.org/2014/06/the-fourth-centenary-of-rituale-romanum.html
https://www.newliturgicalmovement.org/2014/06/the-fourth-centenary-of-rituale-romanum.html


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Kirchenbücher 

19. Jahrhundert 

Seit 1777 Bayern von Pfälzer Linien der Wittelsbacher regiert. 

1802 Kirchenbücher werden zu Zivilstandsregistern (Erfassung der schulpflichtigen Kinder, Grundlage für die Militärkonskription, 

die Armenfürsorge und die Pockenschutzimpfung). 

Kurfürstliche Generallandesdirektion beauftragt rückwirkend Kirche mit Führung der Matrikelbücher, die damit zu staatlichen 

Personenstandsregistern wurden. 

Einführung von Formularen auf Staatskosten, Zweitschriften für Landgerichte angeordnet. 

1803 ĂBayerisches Religionsediktñ erlaubt die Bildung evangelischer Gemeinden. 

1806 Bayern als Königreich erhält Franken und Schwaben als Gebiete, die überwiegend protestantisch waren. 

1814/15 die linksrheinische Pfalz kommt zu Bayern inkl. protestantischer Bevölkerung. 

Ą Ära der katholischen Dominanz in Bayern endet. 

1818 Bayerische Verfassung verpflichtet die Religionsgemeinschaften zu wechselseitiger Achtung. 

1822 entsteht die erste evangelische Kirche in Altbayern in Großkarolinenfeld im Landkreis Rosenheim, benannt nach der 

protestantischen Königin Karoline. 

Ab 1825 Eintragung der Namen unehelicher Väter nur noch mit dessen Einwilligung oder einer Gerichtsentscheidung über die 

Vaterschaft in das Geburtsregister . 

Uneheliche Kinder erhalten den Namen der Mutter, was sich aber nur allmählich durchsetzt. 
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1835 Anordnung von alphabetischen Registern für ältere Matrikeln durch Staatsministerium des Inneren. 

Bei Trauungsbüchern oft nur Männer verzeichnet. 

Ältere Namensverzeichnisse sind vereinzelt nach Vornamen geordnet. 

Vor Einführung der Standesämter war die Dokumentation der Sakramente Taufe, (Firmung/Konfirmation), Trauung und letzte 

Ölung gleichzeitig die Dokumentation des Personenstandes, also von Geburt, Eheschließung und Tod. 

1876 ĂReichsgesetz ¿ber die Beurkundung des Personenstandesñ tritt zum 1. Januar in Kraft. 

Ą Pfarrbücher verlieren ihren staatlichen Charakter  

Ą erhalten eigenständige Stellung als kirchliche Amtsbücher zur Beurkundung kirchlicher Amtshandlungen zurück 

Ą Gesetz verpflichtet zur Erteilung von Zeugnissen über die bis 1875 erfolgten Einträge  

Ą Führung der Matrikeln erfolgte im Auftrag des Staates als öffentliche Urkunden  

Ą Pfarrbücher können bei kriegsbedingten Verlusten von staatlichen Personenstandsregistern  subsidiär an deren Stelle treten  

Ą zivilrechtlich gelten Matrikeln auch nach 1876 als öffentliche Urkunden 

Mit dem Dekret "Ne temere" vom 2. August 1907 wurden die Pfarrer angewiesen, Eheschließungen von Personen aus ihrer 

Pfarrei, die in einer anderen Pfarrei heirateten, ins Taufbuch einzutragen. 

Der Codex Iuris Canonici (CIC) von 1983, can. 535, schreibt den Pfarreien vor, ein Taufbuch, ein Ehebuch und ein Totenbuch 

[..] zu führen und diese ordentlich aufzubewahren, was auch für ältere Matrikeln gilt. 

Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Kirchenbücher 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

kirchliche Archive ï katholische Kirche 

Katholische Kirche 

Archive in Bayern 

Schutzfristen in Deutschland bei Taufen 120 Jahre, bei Trauungen und 

Sterbefällen 100 Jahre. 

Erzbistum München und Freising 

Kirchenbücher neu digitalisiert, online auf eigener Plattform, über Matricula auffindbar 

Archiv des Bistums Passau und Bischöfliches Zentralarchiv Regensburg 

Kirchenbücher neu digitalisiert, online über Matricula aufrufbar 

Archive des Erzbistums Bamberg, des Bistums Augsburg, des Bistums Eichstätt 

Kirchenbücher digitalisiert, online über Matricula bis ca. 1876 aufrufbar 

Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg 

Kirchenbücher digitalisiert, vor Ort im Lesesaal bis ca. 1876 aufrufbar. Eine vollständige Onlinestellung ist im Laufe 

der nächsten Jahre geplant, die ersten 297 von ca. 550 Pfarreien (A-Mittelstreu, Schweinfurt und Würzburg) sind 

seit Ende 2024 bei Matricula online gegangen. 

 

Würzburg 

Eichstätt 

Bamberg 

Regensburg 

Passau 

München-

Freising 

Augsburg 
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https://digitales-archiv.erzbistum-muenchen.de/actaproweb/altview.jsf?id=48
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenchen/
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland
https://abbw.bistum-wuerzburg.de/archiv/familienforschung/
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/wuerzburg/


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

kirchliche Archive ï katholische Kirche 

Archiv ehemals Bayern 

Archiv des Bistums Speyer 

Kirchenbücher z.T. neu digitalisiert, online unvollständig über Archion kostenpflichtig aufrufbar. 

Die Kirchenbücher wurden in der napoleonischen Zeit zum Teil als Personenstandsbücher in 

die Gemeinen abgegeben, wo sie teilweise heute noch sind. Zum Teil befinden sie sich auch 

im Landesarchiv Rheinland-Pfalz. 

Speyer 

Exkurs 

1792 Gesetz der französischen Nationalversammlung zur rechtskräftigen Beurkundung des Zivilstands der Bürger Ą Zivilehe 

und Zivilstandsregister wurden damit erstmals eingeführt. 

Davon ebenfalls betroffen:  

Ą  linksrheinische deutsche Gebiete nach Besetzung durch Napoleon um 1800 

Ą französische Zivilstandsgesetze erlangen dort Gültigkeit  

Ą Bürgermeister des jeweiligen Orts in der Verantwortung der Führung 

1803 Code civil fasst Personenstandsgesetze zusammen und regelte die Führung 

Führung wurde nach Ende der französischen Herrschaft beibehalten. Zivilstandsregister befinden sich im 

Landesarchiv Rheinland-Pfalz, den Kommunalarchiven oder bei den Standesämtern 
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https://www.archion.de/de/alle-archive/rheinland-pfalz/bistumsarchiv-speyer
https://lav.rlp.de/fileadmin/lav/Bilder/Geschichte_entdecken/Familienforschung/Kirchenbuchverzeichnis_uebergreifend_18.12.2023.pdf
https://lav.rlp.de/fileadmin/lav/Bilder/Geschichte_entdecken/Familienforschung/Kirchenbuchverzeichnis_uebergreifend_18.12.2023.pdf
https://lav.rlp.de/fileadmin/lav/Bilder/Geschichte_entdecken/Familienforschung/Kirchenbuchverzeichnis_uebergreifend_18.12.2023.pdf
https://lav.rlp.de/geschichte-entdecken/familienforschung/personenstandsarchiv/bestaende
https://lav.rlp.de/geschichte-entdecken/familienforschung/personenstandsarchiv/bestaende
https://lav.rlp.de/geschichte-entdecken/familienforschung/personenstandsarchiv/bestaende


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

kirchliche Archive ï katholische Kirche 

Archive in Italien 

Südtiroler Landesarchiv Bozen, Italien 

Digitalisierte Mikrofilme, online auf eigener Plattform, über Matricula auffindbar, bis 1923. 

Restliches Italien 

Berufsgenealogen/in beauftragen. 

Archiv des Bistums Dresden-Meißen und des Bistums Fulda 

Kirchenbücher digitalisiert, online über Matricula bis ca. 1876 aufrufbar. 

Bistumsarchiv Erfurt 

Kirchenbücher größtenteils mikroverfilm, nicht online einsehbar. Keine eigene Webseite. 

Diözesanarchiv Rottenburg 

Kirchenbücher werden laufen digitalisiert und sind dann online über Matricula aufrufbar; diejenigen Kirchenbücher, 

die noch in den Pfarreien liegen, sind mikroverfilmt und im Lesesaal einsehbar. 

Archive in an Bayern angrenzenden Bundesländern 
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Archive in Österreich 

https://www.kirchenbücher-südtirol.findbuch.net/php/main.php
https://data.matricula-online.eu/de/italien/bozen-brixen/
https://data.matricula-online.eu/de/italien/bozen-brixen/
https://www.apgen.org/
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland
https://www.archive-in-thueringen.de/de/archiv/view/id/218
https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/rottenburg-stuttgart/
https://hosted-images.matricula-online.eu/images/matricula/DE-DAR/images/MF_Orts%C3%BCbersicht.pdf


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

kirchliche Archive ï evangelische Kirche 

Evangelisch-Lutherische Landeskirchen 

Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (LAELKB) 

Landeskirchliches Archiv der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens 

Landeskirchenarchiv der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland/Magdeburg 

Landeskirchliches Archiv der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck 

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

Evangelisches Archiv Baden-Württemberg in Stuttgart 

Zentralarchiv der Evangelischen Kirche der Pfalz 

Kirchenbücher werden laufend digitalisiert, dann online über Archion kostenpflichtig aufrufbar. Viele Kirchenbücher 

befinden sich aber noch in den Gemeinden. 
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Schutzfristen in Bayern bei Taufen 110 Jahre, bei Trauungen 80 Jahre und 

bei Sterbefällen 30 Jahre. 

https://www.archiv-elkb.de/system/files/dateien/kirchenbuecher_im_laelkb15_1_2025.pdf
https://www.archion.de/de/


König Maximilian I. Joseph erlässt 1813 das 

ĂEdikt ¿ber die Verhªltnisse der j¿dischen 

Glaubensgenossen im Königreiche Baiern" 

Ą Aufhebung des Aufenthalts- und Arbeitsverbots 

Ą Intention der Herstellung einer gleichberechtigten 

Rechtssicherheit und Religionsausübung 

Juden können die bayerische Staatsangehörigkeit 

erwerben ï nach Annahme deutscher Familiennamen  

aber: ĂJudenedikt" enthªlt "Matrikelparagraphen", der die  

Anzahl jüdischer Haushalte an einem Ort festlegt  

Ą Massiver Antrieb zur Auswanderung im 19. 

Jahrhunderts  

1861 ĂJudenediktñ wird wieder abgeschafft 

Haus der  

bayerischen 

Geschichte: 

Bayerisches 

Judenedikt 

1813 

25 

Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

            Forschung zu jüdischem Leben 
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https://hdbg.eu/juedisches_leben/quellen/bayerisches-judenedikt-1813
https://hdbg.eu/juedisches_leben/quellen/bayerisches-judenedikt-1813
https://hdbg.eu/juedisches_leben/quellen/bayerisches-judenedikt-1813


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Forschung zu jüdischem Leben 

Für Juden in Bayern existierten  

ab dem 19. Jahrhundert Standesregister 

StAWü Sommerhausen  

128 Jüdische Familien 1811-1927 pag. 001, 002 und 129 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Forschung zu jüdischem Leben 

Jüdische Gemeindearchive befinden sich in den Staatsarchiven, zum Teil online 

Johanna-Stahl-Zentrum für jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken 

Alemannia Judaica - Arbeitsgemeinschaft für die Erforschung der Geschichte der 

Juden im süddeutschen und angrenzenden Raum 

Arolsen Archives 

Sammlung von Dokumenten zur NS-Verfolgung 

Weitere Infos bei GenWiki und bavarikon 
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https://www.gda.bayern.de/service/findmitteldatenbank/Archiv/9?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3_63Lr4NCaDANhTaIhyulu7J1Gw-JjqVN-b7J8GMAFuJaGmJBFZxtiUgU_aem_oTySZc6HpYk2ZW65FM49hQ
http://www.johanna-stahl-zentrum.de/
http://www.johanna-stahl-zentrum.de/
http://www.johanna-stahl-zentrum.de/
http://www.johanna-stahl-zentrum.de/
http://www.johanna-stahl-zentrum.de/
https://www.alemannia-judaica.de/
https://www.alemannia-judaica.de/
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/suche-online-archiv/
https://wiki.genealogy.net/J%C3%BCdische_Genealogie
https://www.bavarikon.de/object/bav:BSB-CMS-0000000000009024?lang=de


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Personenstandsregister 

Grundlage 

Personenstandsgesetz (PStG): Im gesamten Deutschen 

Reich, und damit auch im Königreich Bayern, wurden ab 

1876 Standesämter eingeführt und damit das Führen von 

Personenstandsregistern der staatlichen Beurkundung von 

Geburten, Heiraten und Sterbefällen. 

Aufbewahrungsfristen sind bei Geburten 110 Jahre, bei 

Eheschließungen 80 Jahre und bei Sterbefällen 30 Jahre. 

Zuständigkeit 

In Bayern sind die Kommunen für Auskünfte aus den 

Personenstandsregistern zuständig. 

In größeren Gemeinden gibt es Archive, in kleineren 

Gemeinden sind die Register z.T. noch beim Standesamt 

oder das Standesamt ist für das Archiv zuständig. Hier ist 

telefonischer Erstkontakt sinnvoll. 

Liste von Archiven in Bayern 

MDZ Das Reichsgesetz 

über die Beurkundung 

des Personenstandes 

und die Eheschließung 

vom 6. Februar 1875, 

nebst der Ausführungs-

Verordnungen des 

Bundesrathes vom 22. 

Juni 1875 und den bisher 

erschienenen k. 

bayerischen 

Verordnungen etc. zum 

Vollzuge dieses 

Gesetzes 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Personenstandsgesetz_(Deutschland)
https://www.gda.bayern.de/service/archive-in-bayern
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11331578?page=4,5


Personenstandsregister  

Personenstandsgesetz von 1875 
 

Einzutragen waren bei Geburten  

Á Vor- und Familiennamen, Stand, Wohnort und Religion der oder des Anzeigenden, 

Á Vor- und Familiennamen, Stand, Religion und Wohnort der Eltern, den Geburtsnamen der Mutter 

Á und Ort, Datum, Stunde der Geburt, Geschlecht und Vornamen des Kindes. 

Á Totgeburten waren nur im Sterberegister einzutragen. 

Im Heiratsregister wurden 

Á Vor- und Familiennamen, Religion, Alter, Stand oder Gewerbe, Geburts- und Wohnort der 

Eheschließenden, 

Á Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern, 

Á Vor- und Familiennamen, Alter, Stand oder Gewerbe und Wohnort der zugezogenen Zeugen 

Á so wie die Erklärung der Eheschließenden und der Ausspruch des Standesbeamten eingetragen. 

Einzutragen waren bei Sterbefällen  

Á Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort des Anzeigenden, 

Á Ort, Tag und Stunde des Todes 

Á Vor- und Familiennamen, Religion, Alter, Stand oder Gewerbe, Wohnort und Geburtsort des 

Verstorbenen 

Á Vor- und Familiennamen seines Ehegatten oder Vermerk, dass der Verstorbene ledig gewesen ist 

Á Vor- und Familiennamen, Stand oder Gewerbe und Wohnort der Eltern des Verstorbenen 
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Personenstandsregister 

Personenstandsgesetz von 1875 

Seit 1920 mit Anpassung des Personenstandsgesetzes an Weimarer Verfassung  

Ą kein Eintrag der Religionszugehºrigkeit mehr (Ăniemand (war) [é] verpflichtet, seine religiºse ¦berzeugung zu offenbarenñ) 

Ą kein Eintrag der Abstammung (Namen der Eltern fehlen bei Eheschließungen und Sterbefällen) mehr 

Ą Kein Eintrag des Alters mehr - Angabe des Alters bei Eheschließungen durch die genaue Angabe des Orts und des Tages der 

Geburt ersetzt 

In Preußen ab 1926 Hinweise  

Ăzur Herstellung der Verbindung zwischen den Registerbªnden ¿ber denselben Menschen oder dieselbe Familie [é]ñ 

eingeführt. 

Diese Verordnung galt ab 1935 deutschlandweit. 

Mit der ĂVerordnung ¿ber die deutsche Staatsangehºrigkeit vom 5. Februar 1934ñ fielen die Staatsangehörigkeiten in den 

deutschen Ländern weg, es gab nur noch die deutsche Staatsangehörigkeit 

Ą aus Preußen und Bayern wurden Deutsche 
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1. Januar 1900  Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) tritt in Kraft und regelt seitdem Bestimmungen über 

Eheschließung 



Personenstandsregister 

Personenstandsgesetz von 1937 

Keine Änderungen bei Geburtsregistereinträgen, allerdings  

Á verpflichtende Randvermerke bei Anerkennung des Kindes  

Á Namensänderungen oder  

Á Eheschließung der Eltern 

 

Das Familienbuch enthielt neben der bisher schon im Heiratsbuch  

Á beurkundeten Eheschließung detaillierte Angaben zu den Eltern der Ehegatten, den (gemeinsamen) Kindern und der 

Ărassischen Einordnungñ. 

 

Im Sterberegister 

Á statt Alter und Geburtsort nun Ort und Tag der Geburt 

Á Eintrag der Todesursache 

Am 1. Juli 1938 trat das  

ĂPersonenstandsgesetz vom 3. November 1937ñ in Kraft und ersetzt das bisherige  

ĂGesetz ¿ber die Beurkundung des Personenstandes und die EheschlieÇung von 1875ñ 

Religionszugehörigkeit wird wieder in Urkunden aufgenommen Ą ĂNachweis der arischen Abstammungñ   
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Personenstandsregister 

Personenstandsgesetz von 1957 

In der Bundesrepublik Deutschland trat die ĂNeufassung des Personenstandsgesetzes vom 8. August 1957ñ am 

1 Januar 1958 in Kraft und damit gab es wieder ein  

Ą Heiratsbuch. 

Neufassung des Personenstandsgesetzes bringt kaum Änderungen bei den  

Ą Geburtsregistereinträgen. 

Die im  

Heiratsbuch zu machenden Angaben entsprachen im Prinzip denen, die mit der Änderung von 1920 (!) 

festgelegt worden waren. 

Das 

Ą Familienbuch bleibt bestehen und wird ein Ăwanderndesñ Familienbuch,   

d. h. es wird bei Umzügen an das jeweils für den Wohnort zuständige Standesamt weitergegeben. 

Die Beurkundung eines  

 Ą Sterbefalls enthält keine Todesursache mehr.  

Die ĂZugehºrigkeit oder die Nichtzugehºrigkeit zu einer [é] Religionsgemeinschaftñ  wurde mit Gültigkeit dieser 

Neufassung nur noch aufgenommen, wenn ein Beteiligter damit einverstanden war. 
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Personenstandsregister 

Personenstandsrechtsreformgesetz von 2007 

1. Januar 2009 ĂPersonenstandsrechtsreformgesetz (PStRG) vom 19. Februar 2007ñ wird neues 

Personenstandsgesetz  

ĂPersonenstandsgesetz vom 3. November 1937 in der Fassung vom 8. August 1957ñ wird damit einer 

grundlegenden Reform unterzogen. 

Register können elektronisch geführt werden. 

Ąwurde nach Ende der Übergangsfrist am 31. Dezember 2013 Vorschrift. 

Seit Gültigkeit des neuen Personenstandsgesetzes gelten für die Fortführung der Register 

Ą Aufbewahrungsfristen, bekannt als ĂSperr- oder Schutzfristenñ  

Ą110 für Geburtsregister  

Ą 80 Jahre für Eheregister   

Ą 30 Jahre für Sterberegister 

Ą Urkunden werden nach Ablauf dieser Fristen nicht mehr ausgestellt. 

Ă¥rtlichkeitsprinzipñ des deutschen Standesamtswesen gilt weiter und ausschlieÇlich  

Ą Ăder Standesbeamte beurkundet die in seinem Bezirk eingetretenen Personenstandsfªlleñ 
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Personenstandsregister 

Personenstandsrechtsreformgesetz von 2007 

Neu: Ehe kann vor jedem deutschen Standesamt geschlossen werden  

Eheschließung muss aber beim zuständigen Standesamt angemeldet werden wg. Feststellung des Fehlens 

von Ehehindernissen 

Ins Eheregister sind einzutragen  

Á Ort und der Tag der Eheschließung,  

Á Vor- und Familiennamen   

Á Geburtstage und ïorte der Eheschließenden   

Á den nach der Eheschließung geführten Familiennamen  

 

Trauzeugen möglich, aber nicht mehr verpflichtend 

Hinweise werden im Geburtsregister aufgenommen  

Á z.B. auf die Geburt  

Á ggf. die Eheschließung der Eltern  

Á auf Kinder des Kindes   

Á den Tod des Kindes 

Die Angaben, die ins Sterberegister einzutragend sind, entsprechen noch heute denen von 1957. 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Personenstandsregister 

Geburtsregister Eheregister Sterberegister 

alle  Beispiele: 

Stadtarchiv München 
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Personenstandsregister 

Sammelakten 

In den Sammel-, Bei- oder Begleitakten befinden sich die Grundlagen für die Eintragungen.  

 

ĂDokumente, die einzelne Beurkundungen in den Personenstandsregistern betreffen, werden in besonderen 

Akten (Sammelakten) aufbewahrt."  

 

Bei Geburten können das Eheurkunden der Eltern, Geburtsurkunden der Eltern, Vaterschaftserklärungen, 

Mitteilung über Eheschließung etc. sein. 

 

Geburts- oder Taufurkunden der Eheschließenden, Sterbeurkunde des ersten Ehepartners, 

Scheidungsurteile, Heiratsurkunden der Eltern etc. können in den Sammelakten zu Eheschließungen 

enthalten sein. 

 

Bei Sterbefällen sind Informationen zu Abkömmlingen mit Adresse und Verwandtschaftsverhältnis, 

Todesbescheinigungen eines Arztes, Polizeiberichte, Bescheinigungen von Bestattungsunternehmen 

(Urnenbestattung) möglich.  
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Personenstandsregister 

Eheregister Sammelakte Sterberegister Sammelakte 

alle  Beispiele: 

Stadtarchiv München 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

Kirchenbücher und Personenstandsregister 

Link zu den Folien Link zum Vortrag 
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https://michael-mautner.com/wp-content/uploads/2025/09/Mautner-Michael-Praesentation-BLF-20250918-2.pdf
youtube.com/watch?si=WSAfh1_DBcxcGRBg&v=L5vMFIQqKwk&feature=youtu.be


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Meldeunterlagen, wie Meldebögen und -karten;  

Einwohnermeldeämter und kommunale Archive 

Zuständigkeit 

39 

Melderegisterauskunft 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Melderegisterauskunft


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Ansässigmachungs- und 

Verehelichungsakten 

kommunale Archive, Staatsarchive 

Zuständigkeit 

StAM AV Pfaffenhofen B397 
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https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ans%C3%A4ssigmachung_(19._Jahrhundert)?fbclid=IwdGRleAPU4HBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeACUi2DhyKEBukIEV-Lb6fzwBGf_MLlDio4gTygmBwb-oMyAvwEP-Zdjrx3w_aem_tWu0dPKwKkwk3aTvJVU4lg
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ans%C3%A4ssigmachung_(19._Jahrhundert)?fbclid=IwdGRleAPU4HBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeACUi2DhyKEBukIEV-Lb6fzwBGf_MLlDio4gTygmBwb-oMyAvwEP-Zdjrx3w_aem_tWu0dPKwKkwk3aTvJVU4lg
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Ans%C3%A4ssigmachung_(19._Jahrhundert)?fbclid=IwdGRleAPU4HBleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeACUi2DhyKEBukIEV-Lb6fzwBGf_MLlDio4gTygmBwb-oMyAvwEP-Zdjrx3w_aem_tWu0dPKwKkwk3aTvJVU4lg


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Wirtschaftskonzessionen 

kommunale Archive 

Zuständigkeit 

alle  Beispiele: 

Stadtarchiv München 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Grab- und Leichenbücher 

Kommunen und kommunale Archive 

Zuständigkeit Stadtarchiv München BES-1252 Alter Nordfriedhof 3-3-4 1869 

42 11. Februar 2026 Dr. Helga Frank, Michael Mautner  



Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

43 

StAM AG Altötting VV 1891-100 

Vormundschaftsverfahren 

Staatsarchive 

StAM AG Pfaffenhofen VV 1889-58 

Zuständigkeit 
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https://www.blf-online.de/projekt/vormundschafts-pflegschaftsregister


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

StAM AG München NR 1861-911 
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Nachlassakten 

Staatsarchive StAM AG München NR 1917-3544 
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Zuständigkeit 
StAM AG München NR 1903-172 

https://www.blf-online.de/projekt/nachlass-erbrechtsregister


Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Personalakten 

Polizeiakten 

Jahresberichte von Schulen 

Staatsarchive, 

kommunale Archive 

Zuständigkeit 

alle  Beispiele: 

Staatsarchiv München 
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Forschen in Bayern: Quellen und Quellenlage 

weitere Quellen 

Staatsarchive, 

kommunale Archive 

Zuständigkeit 
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Staatsarchiv München SpkA K 4499 
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Spruchkammerverfahren 


